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Einwohnergemeindeversammlung Waltenschwil 
 
 

vom Mittwoch, 23. November 2022, 20.00 Uhr 
in der Bannegg-Halle 

 

 
Präsident  Simon Zubler, Gemeindeammann 
 
Vizepräsident  Hans Rudolf Müller, Vizeammann 
 
Aktuar  Frank Koch, Gemeindeschreiber 
 
Stimmenzähler  Josef Meier und Lydia Meier-Stutz 
 
 
Präsenz  Stimmberechtigte laut Stimmregister   2‘089 
 
  Beschlussesquorum        418 
 
  Anwesend            99 
 

 
14 13.09.01 Einwohnergemeinde 
 
Gemeindeammann Simon Zubler begrüsst alle anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger zur heutigen Gemeindeversammlung in der Bannegg-Halle. Leider muss an der heuti-
gen Versammlung krankheitshalber Gemeinderat Christoph Meyer entschuldigt werden. Als 
Gast wird Bauberater Heinrich Uster begrüsst. Einen besonderen Willkommensgruss richtet 
der Vorsitzende an die Jungbürger sowie an die Neuzuzüger, welche erstmals an einer Ge-
meindeversammlung in unserem Dorf teilnehmen. Im Weitern begrüsst er ganz herzlich Gross-
rat Flurin Burkard an der heutigen Versammlung. Speziell begrüsst er auch die Vertreterin der 
Presse, Frau Annemarie Keusch vom Wohler Anzeiger und der Freiämter. Die Versammlung 
wird pünktlich um 20.00 Uhr eröffnet. 
 
Bevor mit der Behandlung der eigentlichen Geschäfte begonnen wird, teilt der Vorsitzende mit, 
dass diese Gemeindeversammlung für die Protokollierung auf Tonband aufgenommen wird. 
Die Aufnahme wird nach der Protokollierung wieder gelöscht. Bei Wortmeldungen werden die 
Teilnehmer aufgefordert, auf das Mikrofon zu warten und ihren Namen zu nennen. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Beschlussesquorum von 418 Stimmen nicht er-
reicht werden kann, sodass positive und negative Gemeindeversammlungsbeschlüsse dem 
fakultativen Referendum unterstehen. Gemäss Gemeindegesetz kann an der Gemeindever-
sammlung selbst das Referendum nicht ergriffen werden. Damit ein Referendum zustande 
kommt, sind 20 Prozent der Unterschriften aller Stimmberechtigten erforderlich. Entspre-
chende Unterschriftenbögen können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
 
Gemeindeammann Simon Zubler stellt fest, dass die Traktandenliste, zusammen mit den Vor-
lagen, rechtzeitig zugestellt wurde. Zur Behandlung gelangen folgende Geschäfte: 
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1. Protokoll 
 
2. Verpflichtungskredit im Betrag von CHF 2‘475‘000.00 inkl. Mehrwertsteuer für die Erweite-

rung und Sanierung des Gemeindehauses 
 
3. Beschlussfassung über die Bildung einer Vorfinanzierung für die Erweiterung und Sanie-

rung des Gemeindehauses 
 
4. Beschlussfassung über die Anpassung der bestehenden Leistungsvereinbarung mit dem 

Trägerverein Bünzpark betreffend Garantieleistungen gegenüber den finanzierenden Insti-
tuten 

 
5. Beschlussfassung über das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 106 % 
 
6. Verschiedenes 

- Diverse Informationen des Gemeinderates über laufende Geschäfte 
- Verabschiedung Vizeammann Hans Rudolf Müller 

 
 
Es werden keine Änderungsvorschläge zur Reihenfolge der Traktandenliste gemacht. 
 
 
 
 
 
15 13.09.01 Traktandum 1 

Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Juni 2022 

 
Das ausführliche Protokoll hat während 14 Tagen vor der Einwohnergemeindeversammlung 
öffentlich zur Einsicht aufgelegen. Das Beschlussprotokoll wird verlesen und ohne Bemerkun-
gen genehmigt. 
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16 23.04 Traktandum 2 
Verpflichtungskredit im Betrag von CHF 2‘475‘000.00 inkl. Mehrwert-
steuer für die Erweiterung und Sanierung des Gemeindehauses 

 
Vizeammann Hans Rudolf Müller erinnert daran, dass das Gemeindehaus am Banneggweg 
im Jahre 1968 inklusive Feuerwehrmagazin und Militärküche im Untergeschoss erbaut wurde. 
Im Jahr 1992 erfolgten eine Aufstockung und Sanierung des Gebäudes. Seither sind 30 Jahre 
vergangen und eine Sanierung des Gebäudes steht an. Eine energetische und erdbebenspe-
zifische Sanierung sowie ein hindernisfreier Ausbau (behindertengerecht) sind zwingend not-
wendig. Die Kosten für diese Sanierungen inkl. hindernisfreier Ausbau werden auf rund  
CHF 1‘575‘000.00 berechnet. 
 
Die Einwohnerzahl im Jahr 1992 betrug knapp 1‘800 Einwohner. Heute wohnen bald 3‘100 
Einwohner in Waltenschwil. Obwohl das Gemeindehaus für die damalige Zeit recht grosszügig 
konzipiert wurde, steht heute zu wenig Raum zur Verfügung. Die heutigen, vorhandenen Ar-
beitsplätze sind alle besetzt und werden bereits zum Teil mehrfach genutzt. Im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie wurde ein bestehendes Sitzungszimmer provisorisch in ein 
neues Büro mit einem Arbeitsplatz umgewandelt. Dies ist jedoch bloss eine vorübergehende 
Nutzung und kann nicht als künftige Lösung verwendet werden (keine Schalteranbindung). 
Beim Steueramt könnte grundsätzlich im Homeoffice gearbeitet werden. Jedoch ist dem Da-
tenschutz hier grösste Aufmerksamkeit zu schenken und wird daher nicht gefördert. Gemäss 
erarbeitetem Bedarfsnachweis für die Arbeitsplätze der Verwaltung fehlen künftig mindestens 
3 zusätzliche Arbeitsplätze. Die Arbeitspensen werden in Zukunft vermehrt im Job-Sharing 
ausgeführt und der Einhaltung von Hygiene- und Gesundheitsmassnahmen für die Arbeitneh-
menden ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Insgesamt wird mit 15 Arbeitsplätzen ge-
rechnet. 
 
Die Diskretion, die Privatsphäre der Kundschaft sowie die Sicherheit der Angestellten kann mit 
den heutigen Schalterlösungen im Gemeindehaus nur ungenügend eingehalten bzw. gewährt 
werden. Das bestehende Gemeindehaus ist nicht hindernisfrei konzipiert. Es fehlen der Lift 
und hindernisfreie WC-Anlagen. Die Gebäudehülle muss energetisch saniert und die Haus-
technik den aktuellen Vorschriften angepasst werden. Das Gemeindehaus weist eine ungenü-
gende Erdbebensicherheit aus und muss entsprechend baustatisch verstärkt werden. 
 
Mit dem Bezug des Neubaus «FeuerWerk» an der Titlisstrasse im Jahre 2018 wird das Unter-
geschoss im Gemeindehaus nicht mehr von der Feuerwehr benötigt und kann einer neuen 
Nutzung zugeführt werden. 
 
Zur Prüfung der Optionen hat die Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2019 
einen Planungskredit für die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses in der Höhe 
von CHF 150'000.00 bewilligt.  
 
In einem ersten Schritt hat der Gemeinderat die Entwicklung der Gemeindeverwaltung geprüft 
und aufgrund der Erkenntnisse ein entsprechendes Raumprogramm erstellt. Neben der ei-
gentlichen Verwaltungsfläche für die zukünftigen 15 Arbeitsplätze sind Diskretionsschalter im 
Publikumsbereich bei der Gemeindekanzlei und dem Betreibungsamt sowie Besprechungs-
möglichkeiten vorzusehen. Zusätzlich sind Sitzungszimmer für die Kommissionen und den Ge-
meinderat einzuplanen. Ebenso sollen die dezentralen Archive in ein zentrales Archiv zusam-
mengeführt werden. 
 
Der Standort des heutigen Gemeindehauses ist aufgrund der zentralen Lage im Dorf und der 
guten Erschliessung mit den genügenden Parkplätzen, sowie der Nähe zu den Schulbauten, 
nach wie vor ideal. Durch den Ausbau des Gemeindehauses soll der Bevölkerung von Wal-
tenschwil auch zukünftig, dank zeitgemässen Arbeitsplätzen, die Nutzung der hohen Dienst-
leistungen der Verwaltung erhalten und gewährleistet bleiben. 
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Aufgrund dieser Grundlagen wurden in der Folge verschiedene Varianten geprüft. Dabei 
konnte aufgezeigt werden, dass im bestehenden Volumen des Gemeindehauses mit dem Ein-
bezug des Untergeschosses die künftigen Anforderungen erfüllt werden können. 
 
Auf dieser Basis wurde im Juni 2021 ein öffentliches zweistufiges Planerwahlverfahren durch-
geführt. Der Zuschlag für die Planung wurde den Architekten SIA Jung+Schmitt, Zürich, erteilt. 
In der Folge hat das Architekturbüro zusammen mit der Gemeinde das vorliegende Projekt 
erarbeitet und die Baukosten ermittelt. 
 
 
Projektbeschrieb: 
Während der Bauarbeiten soll die Gemeindeverwaltung im Betrieb bleiben. In der Zeit der 
lärmintensiven Arbeiten der Abbrüche soll die Verwaltung (ca. 2 x 1 Woche) für den Publi-
kumsverkehr geschlossen werden. Es sind keine Provisorien vorgesehen. Entsprechend wer-
den die Bevölkerung und die Mitarbeitenden der Verwaltung um Verständnis für die Unan-
nehmlichkeiten gebeten. 
 
Das bisherige Untergeschoss wird der Gemeindeverwaltung zugeschlagen. Mit dem gedeck-
ten Zugang ab der Schulhausstrasse wird ein neuer attraktiver Hauptzugang zum Gemeinde-
haus geschaffen.  
 
Der zentrale Eingang mit Windfang erschliesst den öffentlichen Publikumsbereich. Als erste 
Anlaufstelle für die Bevölkerung ist die Kanzlei im neuen Erdgeschoss untergebracht. Für die 
Aktenauflagen und Besprechungen steht ein Sitzungszimmer zur Verfügung. Mit der Schaf-
fung eines neuen, grösseren Archivs können die verschiedenen Aktendomizile zentral zusam-
mengezogen werden. 
 
Dem Publikumsbereich angeschlossen sind die durchgehende Treppenanlage und die Lift-
erschliessung sowie die WC-Anlagen. 
 
Die wesentlichsten Eingriffe: 

• Wärmetechnische Erneuerung der Gebäudehülle (Fassade/Fenster, Dach) 

• Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen 

• Nutzung des Untergeschosses durch die Gemeindeverwaltung (Kanzlei) 

• Einbau von hindernisfreien WC-Anlagen im Untergeschoss 

• Erfüllung des Gleichstellungsgesetzes insbesondere durch die Erschliessung mit einem 
hindernisfreien Lift und IV-WC-Anlagen 

• Neuer gedeckter Hauptzugang auf Niveau Schulhausstrasse 

• Einbau von 2 Diskretionsschalter für das Betreibungsamt im 2. Obergeschoss  

• Abtrennung eines EDV-Raumes im Obergeschoss 

• Anpassung des Kommissionssitzungszimmers und Einbau eines direkten Zugangs zum 
Aufenthaltsraum 

• In jedem Geschoss steht mindestens ein Sitzungszimmer zur Verfügung 

• Die Gemeindeverwaltung bleibt während der Bauzeit im Gebäude und wird bis auf wenige 
Tage den Betrieb gewährleisten können 

 
Termine: 
Ab Zustimmung des Verpflichtungskredites für die Erweiterung und Erneuerung des Gemein-
dehauses: 
 
- Baugesuch    2 Monate 
- Baubewilligung   2 Monate 
- Vorbereitung Ausführung  4 Monate 
- Bauzeit     8 Monate 
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Kosten 
Die Kosten für die Erweiterung und Erneuerung des Gemeindehauses errechnen sich wie 
folgt: 
 
BKP 1 Vorarbeiten CHF  130’500 
BKP 2 Gebäude CHF 1’751’000 
BKP 3 Betriebseinrichtungen CHF 33‘500 
BKP 4 Umgebung CHF 40’500 
BKP 5 Baunebenkosten CHF 124’500 

Total Baukosten, Preisstand 01. April 2022, inkl. 7.7 % MwSt. CHF 2'080’000 
 
BKP 9 Ausstattungen  CHF  100’000 

Total Baukosten inkl. Ausstattungen, inkl. 7.7 % MwSt. CHF 2'180’000 
 
Kommission, Baubegleitung CHF 60‘000 
Diverses/Unvorhergesehenes, Annahme 5 % von CHF 2'080'000 CHF 104’000 
Teuerung, Annahme 6 % von CHF 2'180'000 CHF 131’000 

 
Total Verpflichtungskredit CHF 2'475’000 
Erweiterung und Erneuerung Gemeindehaus 
 
Dieser Verpflichtungskredit beinhaltet auch die ohnehin anfallenden, notwendigen Ausgaben 
für die energetische Sanierung, Erfüllung der Erdbebensicherheit und des Gleichstellungsge-
setzes (hindernisfreier Zugang) über CHF 1‘575‘000.00. 
 
 
Folgekosten pro Jahr: 
Investitionskosten Gebäude 
Abschreibung auf 35 Jahre, CHF 2'375'000 CHF 68’000 
 
Investitionskosten Ausstattungen 
Abschreibung auf 10 Jahre, CHF 100'000 CHF 10’000 
 
Unterhaltsaufwand 0,5 % von CHF 2'375'000 CHF 12’000 
 
Kapitalfolgekosten 
Investitionskosten werden ohne zusätzliche Fremdmittel finanziert CHF 0 
 

Total Folgekosten pro Jahr CHF 90’000 
 
 
Die Diskussion zu diesem Geschäft wird eröffnet: 
 
 
Votant 1: Gibt es bei uns kein Sozialamt? Ich habe diese Abteilung auf den Plänen nicht 
aufgeführt gesehen. 
 
Müller Hans Rudolf: Das Sozialamt ist in der Gemeindekanzlei integriert und wurde nicht 
separat aufgeführt. 
 
Votant 1: Wurde bei der hindernisfreien Ausführung auch auf sehbehinderte Personen Rück-
sicht genommen? Beim Neubau der Fachhochschule Olten musste sie dies nachträglich noch 
ausführen. 
 
Müller Hans Rudolf: Besten Dank für diesen Hinweis. Wir haben keine Markierungen im 
Gebäude vorgesehen. Wir werden dies entsprechend in die weitere Planung einbeziehen. 
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Votant 2: Neben dem Gemeindehaus sind weitere Grossprojekte im Bereich der Schule vor-
gesehen in den nächsten Jahren. Wie sieht hier der Stand der Planungen aus? Gibt es Syner-
gien, welche mit diesen Projekten genutzt werden könnten, zum Beispiel die Baustelleninfra-
stuktur oder Provisorien? 
 
Müller Hans Rudolf: Die Grundlagenerhebung für die Gesamtplanung über das Schulareal 
Bannegg ist in Arbeit. Projekte sind noch keine ausgearbeitet. Das Gemeindehaus soll nun 
vorgezogen werden, damit nicht alle Investitionen auf einmal auf die Gemeinde zukommen.  
 
Votant 3: Kann das Gemeindehaus nicht auch in die Schulareal-Planung einbezogen wer-
den. Bei einem Neubau einer Turnhalle oder dem Anbau beim Schulhaus könnte doch das 
Gemeindehaus entsprechend in diesen Neubau integriert werden. Das Alte Schulhaus ist ja 
auch sanierungsbedürftig. Vielleicht kann man dort auch mit einer Umzonung das Gemeinde-
haus einbeziehen. 
 
Müller Hans Rudolf: Eine Umzonung ist nicht geplant und wäre auch falsch. Das Alte Schul-
haus soll weiterhin der Kultur zur Verfügung stehen. Das Gemeindehaus ist am richtigen 
Standort und soll nicht in das Schulhaus oder die Turnhalle integriert werden. Dies ist so nicht 
vorgesehen. 
 
Votant 4: Hier wurde eine wahnsinnig grosse Arbeit geleistet. Das vorliegende Projekt über-
zeugt und ist sinnvoll. Die Kosten dagegen erachte ich doch als sehr hoch für eine Sanierung. 
Hier wird kein Neubau erstellt. Wie setzen sich diese Kosten im Detail zusammen? Kann man 
dies nicht etwas billiger haben? 
 
Müller Hans Rudolf: Gerne würden wir diesen Bau günstiger machen. Die Sanierung mit 
Erdbebensicherheit und energetischem Umbau sowie die Erweiterung kosten etwas. Wir ha-
ben wirklich uns auf das Nötige beschränkt und verschiedene Wünsche nicht berücksichtigt. 
Wir haben mehrfach gerechnet und sind überzeugt, dass diese Kosten realistisch sind. 
 
Votant 5: Wo wird das Provisorium des Gemeindehauses während der Bauzeit stehen und 
was kostet das? 
 
Müller Hans Rudolf: Es wird kein Provisorium geben. Während der Bauarbeiten soll die Ge-
meindeverwaltung im Betrieb bleiben. In der Zeit der lärmintensiven Arbeiten der Abbrüche 
soll die Verwaltung ca. 2 x 2 Wochen für den Publikumsverkehr geschlossen werden. 
 
Votant 6: Ich befürchte und bin überzeugt, dass dieser Kredit nicht ausreichen wird für die 
Sanierung. Schon bald wird der Gemeinderat einen Nachtragskredit stellen. Wer übernimmt 
dann die Verantwortung für diese Mehrkosten? 
 
Müller Hans Rudolf: Die Kosten wurden seriös berechnet. Es wurde eine Teuerung sowie 
Reserven eingerechnet. Wir sind überzeugt, dass man mit den vorgeschlagenen Kosten ab-
schliessen kann. Die moralische Verantwortung für allfällige Mehrkosten hätte der Gemeinde-
rat zu übernehmen. Zahlen müsste es jedoch der Steuerzahler. 
 
Votant 7: Ich habe gehört, dass die Gemeindeverwaltung 2 x 2 Wochen geschlossen wird. 
Für Notfälle sollte dann aber der Gemeindeschreiber schon erreicht werden können. Habt ihr 
an das Notfallszenario gedacht? 
 
Müller Hans Rudolf: Das Verwaltungspersonal hat dann nicht 4 Wochen mehr Ferien. Die 
Arbeiten der Verwaltung werden weiter ausgeführt und die Notfallnummern werden weiter in 
Betrieb bleiben. Dies ist alles geregelt. 
 
Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, stehen wir Euch beim Apéro gerne noch zur Verfü-
gung für weitere Diskussionen. Unser Bauberater, Heiri Uster, bleibt ebenfalls noch hier und 
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steht für Auskünfte bereit. Vor der Abstimmung erlaube ich mir, ihnen noch ein paar persönli-
che Gedanken mitzuteilen. 
 
In Waltenschwil profitieren wir von einer grossen Eigenständigkeit. Ein Privileg in der heutigen 
Zeit. Manchmal werden Privilegien zur Selbstverständlichkeit. Zentral, mitten in Waltenschwil, 
werden uns allen zuverlässig, freundlich und kompetent vielseitige Dienstleistungen und Be-
ratungen angeboten. Dies ein Leben lang. Wie mühsam wäre es doch für uns alle, die diversen 
Ämter im Dorf verteilt oder sogar auswärts aufsuchen zu müssen. Ohne Dienstleistungen und 
die Verwaltung vor Ort verlieren wir die Eigenständigkeit. Keine eigene Verwaltungen? Keine 
eigenen Gemeinderäte? Gesteuert werden von einer grösseren Gemeinde? Dies möchte ich 
nicht. 
 
Der Zahn der Zeit nagt – nicht nur an uns, sondern an allen Gebäuden. Nach 30 Jahren drän-
gen sich Sanierungen auf. Und als öffentliches Gebäude muss das Gemeindehaus für alle 
Menschen zugänglich sein und in einer Vorbildfunktion auch die bautechnischen und energe-
tischen Anforderungen erfüllen. Es wäre doch wirklich schade, wenn wir die ehemaligen Feu-
erwehrräume nicht sinnvoll ausbauen und nutzen würden. Und so auch als Gemeinde und 
Arbeitgeber noch attraktiver werden. Ein Ja zur Sanierung und Erweiterung ist gleichzeit ein 
Ja zu unserer Eigenständigkeit sowie ein Ja zu Waltenschwil. Handeln wir wie die Generation 
vor uns. Investieren wir in die Zukunft und denken so an unsere nächste Generation. 
 
 
Weiter wird das Wort nicht gewünscht. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt, für die Erweiterung und Erneuerung des Gemeindehauses sei ein 
Verpflichtungskredit im Betrag von CHF 2’475'000.00 inkl. Mehrwertsteuer zu bewilligen. 
 
 
Abstimmung 
 
Mit grosser Mehrheit und ohne Gegenstimme wird dem Verpflichtungskredit im Betrag von 
CHF 2’475'000.00 inkl. Mehrwertsteuer für die Erweiterung und Erneuerung des Gemeinde-
hauses zugestimmt. 
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17 08.10 Traktandum 3 
Beschlussfassung über die Bildung einer Vorfinanzierung für die Er-
weiterung und Sanierung des Gemeindehauses 

 
Gemeindeammann Simon Zubler teilt mit, dass mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 mit 
Vorfinanzierungen Reserven im Eigenkapital für Vorhaben gebildet werden können. Für die 
Bildung von Vorfinanzierungen bestehen restriktive Vorschriften. Diese dürfen nur vorgenom-
men werden, wenn 

• ein Beschluss der Gemeindeversammlung vorliegt, 

• der Zweck der Vorfinanzierung genau bestimmt ist (konkretes Investitionsprojekt, welches 
im Finanzplan aufgeführt ist), 

• die planmässigen Abschreibungen nach Nutzungsdauer gedeckt sind, 

• kein Bilanzfehlbetrag besteht. 
 
Mit der Vorfinanzierung wird nicht der Kredit für die Ausführung des Vorhabens bewilligt, son-
dern lediglich die Bildung von Reserven für ein entsprechendes Projekt genehmigt. Für das 
Projekt selbst ist ein separater Verpflichtungskredit (siehe Traktandum 2) einzuholen. 
 
Die Auflösung der Vorfinanzierung hat mit Beginn der Abschreibung der Anlage in jährlichen 
Tranchen zugunsten der Erfolgsrechnung zu erfolgen. Unabhängig davon werden die plan-
mässigen Abschreibungen vorgenommen. Durch die Entnahme aus der Vorfinanzierung re-
duziert sich netto der Abschreibungsaufwand in der Erfolgsrechnung. 
 
Sobald feststeht, dass das Investitionsvorhaben nicht ausgeführt wird, ist die Vorfinanzierung 
zugunsten der Erfolgsrechnung wieder aufzulösen und in das Eigenkapital umzubuchen. 
 
Der Gemeinderat möchte für die Erweiterung und Sanierung des Gemeindehauses, welche 
mit einem Betrag von CHF 2‘475‘000.00 im Traktandum 2 beantragt wurde, mittels Vorfinan-
zierung entsprechende Reserven äufnen. In die Vorfinanzierung können nur Ertragsüber-
schüsse der Erfolgsrechnung (ER) eingelegt werden (d.h. keine Bildung einer Vorfinanzierung, 
wenn in der ER ein Aufwandüberschuss realisiert wird). Die Vorfinanzierung kann längstens 
bis zum Abschreibungsbeginn geäufnet werden. 
 
 
Die Diskussion zu diesem Geschäft wird eröffnet: 
 
Votant 8: Wenn ich das richtig verstanden habe, kann die Vorfinanzierung lediglich während 
2 Jahren angeäufnet werden? 
 
Zubler Simon: Die allfälligen Ertragsüberschüsse der Jahre 2022, 2023 und 2024 können 
in diese Vorfinanzierung eingelegt werden. Die ersten Abschreibungen müssen erst im Jahr 
2025 vorgenommen werden. 
 
Weiter wird das Wort nicht gewünscht. 
 
 
Antrag 
Finanzkommission und Gemeinderat beantragen, es sei zu bewilligen, künftige Ertragsüber-
schüsse der Erfolgsrechnung als Vorfinanzierung für die Erweiterung und Sanierung des Ge-
meindehauses verwenden zu können. 
 
 
Abstimmung 
Mit grosser Mehrheit und ohne Gegenstimme wird die Bildung einer Vorfinanzierung für die 
Erweiterung und Sanierung des Gemeindehauses genehmigt. 
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18 02.10 Traktandum 4 
Beschlussfassung über die Anpassung der bestehenden Leistungs-
vereinbarung mit dem Trägerverein Bünzpark betreffend Garantie-
leistungen gegenüber den finanzierenden Instituten 

 
Gemeindeammann Simon Zubler informiert, dass gemäss kantonaler Gesetzgebung die Ge-
meinde für die Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten An-
gebotes der ambulanten und stationären Langzeitpflege zuständig ist. 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung Waltenschwil hat mit Zustimmung zur Leistungsverein-
barung im Jahre 2010 (revidiert im Jahr 2017) den Trägerverein Bünzpark mit der Aufgabe zur 
Schaffung eines entsprechenden Angebotes beauftragt. Gegenüber den finanzierenden Insti-
tuten wurden die damals notwendigen Sicherheiten im Anhang 1 zur Leistungsvereinbarung 
festgehalten. 
 
Einerseits garantiert darin die Gemeinde den finanzierenden Instituten die Übernahme der 
ausstehenden Zinsen, wenn diese durch den Trägerverein nicht mehr bezahlt werden können. 
Andererseits verpflichtet sich die Gemeinde Aktiven und Passiven, welche mit dem Projekt 
Bünzpark (Parzellen 420, 422, 423 und 424) im Zusammenhang stehen, bei einer Auflösung 
des Vereins zu übernehmen. 
 
Aufgrund dieser Sicherheiten haben die Banken die erste und zweite Etappe des Bünzpark 
finanziert. 
 
Neuregelung: 
Bedingt durch die den Finanzinstituten auferlegten Regeln zur Sicherstellung der Kredite reicht 
die Formulierung im Anhang der Leistungsvereinbarung aus dem Jahr 2010 nicht mehr um die 
notwendigen Hypothekarverträge zu erneuern. In Absprache mit dem Trägerverein Bünzpark 
hat der Gemeinderat daher beschlossen, die bisherige Lösung in eine Solidarbürgschaft um-
zuwandeln und so den Ansprüchen der finanzierenden Institute gerecht zu werden. Diese Lö-
sung hat zudem den Vorteil, dass der Trägerverein Bünzpark von den besseren Zinskonditio-
nen profitieren kann. Eine finanzielle Mehrbelastung für die Gemeinde entsteht dadurch nicht. 
 
Es sind folgende Punkte im geltenden Anhang der Leistungsvereinbarung vom 19. Mai 2017 
anzupassen: 
 

1.2. Bisher Neu 

Die Fremdfinanzierung (Hypotheken) für 
die Realisierung des von der Gemeinde 
ausgearbeiteten Projektes erfolgt vollum-
fänglich durch den Trägerverein. 

Bleibt gleich 

Die Gemeinde überweist die aus dem 
Legat der Stiftung Hans und Isabelle 
Isler erhaltenen Mittel vollumfänglich an 
den Trägerverein. 

Bleibt gleich 

Die Gemeinde garantiert den finanzie-
renden Institutionen die Übernahme der 
ausstehenden Zinsen, wenn diese durch 
den Trägerverein nicht mehr bezahlt 
werden können. 

Die Gemeinde bürgt solidarisch für die 
Forderungen von Finanzinstituten an 
den Trägerverein Bünzpark (Hypothe-
karkredite inkl. Zinsen) im Rahmen ei-
ner Solidarbürgschaft, sofern diese 
durch den Gemeinderat mitunterzeich-
net wurde. 
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1.3. Bisher Neu 

Löst sich der Trägerverein auf, so ist der 
Trägerverein verpflichtet, Aktiven und 
Passiven der Gemeinde zu übergeben. 

Löst sich der Trägerverein auf, so ist 
der Trägerverein verpflichtet, Aktiven 
und Passiven der Gemeinde zu über-
geben. 
Die Gemeinde ihrerseits verpflichtet 
sich unter Berücksichtigung des nach-
stehenden Absatzes Aktiven und Pas-
siven zu übernehmen. 
 

Allfällige, weiterführende vertragliche 
Verpflichtungen zwischen dem Träger-
verein und Dritten, welche nicht mit dem 
Projekt Bünzpark (Parzellen 420, 422, 
423, 424) in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen, sind in diesem Fall ungül-
tig, sofern die Gemeinde nicht gewillt ist, 
diese zu übernehmen. 

Bleibt gleich 

 
Es ist unbestritten, dass der Trägerverein Bünzpark in den vergangenen Jahren eine sehr gute 
Arbeit geleistet und sämtlichen finanziellen Verpflichtungen nachgekommen ist. Mit den vor-
gesehenen Anpassungen kann der Verein seine Arbeit zum Wohle der Gemeinde und den 
älteren und betagten Mitmenschen weiterführen und sicherstellen. 
 
 
Die Diskussion zu diesem Geschäft wird eröffnet: 
 
 
Votant 8: Mit der Solidarbürgschaft geht die Gemeinde eine Solidarverpflichtung ein. Weder 
im Antrag noch im Text ist die Höhe dieser Verpflichtung erwähnt. Wie hoch ist diese? 
 
Zubler Simon: Diese Verpflichtung ist jeweils in der Rechnung ausgewiesen. Es sind rund 
14 Millionen Franken. Es sind nicht nur die Hypotheken, welche die Gemeinde übernehmen 
müsste. Es würden auch die bestehenden Gebäude übernommen, welche nie aufgewertet 
wurden. Hier sind viele stille Reserven vorhanden. Die Gemeinde trägt hier kein grosses, fi-
nanzielles Risiko. 
 
Votant 8: Es heisst, der Trägerverein könne von besseren Zinskonditionen profititeren, wenn 
die Gemeinde die Solidarbürgschaft übernimmt. Gleichzeitig wird es doch so sein, dass bei 
der Beurteilung der Bank die Gemeinde schlechter gestellt wird, wenn bereits so viel Kapital 
bezogen wird. Wurde dies auch in die Überlegungen einbezogen? 
 
Zubler Simon: Es ist nur eine formelle Änderung der bereits bestehenden Vereinbarung. 
Eine finanzielle Mehrbelastung für die Gemeinde entsteht dadurch nicht. Die Gemeinde muss 
dadurch nicht mit schlechteren Konditionen bei den Banken rechnen. 
 
 
Weiter wird das Wort nicht gewünscht. 
 
 
Antrag 
 
Es wird beantragt, die angepasste Leistungsvereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde 
Waltenschwil und dem Trägerverein Bünzpark betreffend Garantieleistungen gegenüber den 
finanzierenden Instituten sei zu genehmigen. 
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Abstimmung 
 
Mit grosser Mehrheit und ohne Gegenstimme wird die angepasste Leistungsvereinbarung zwi-
schen der Einwohnergemeinde Waltenschwil und dem Trägerverein Bünzpark betreffend Ga-
rantieleistungen gegenüber den finanzierenden Instituten genehmigt. 
 
 
 
 
 
19 08.09 Traktandum 5 

Beschlussfassung über das Budget 2023 

 
Gemeindeammann Simon Zubler vertritt diese Vorlage und referiert darüber wie folgt: 
 
Der Gemeinderat hat sich in mehreren Sitzungen intensiv mit dem Budget 2023 auseinander-
gesetzt. Schlussendlich haben nur die wirklich nötigen und unabdingbaren Anschaffungen und 
Unterhaltskosten im Budget Platz gefunden. Das Budget wurde an einer gemeinsamen Sit-
zung mit der Finanzkommission vorbesprochen. 
 
Trotz der Sparbemühungen resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 124‘600.00. 
 
Es bleibt die Tatsache, dass grosse Positionen nicht beeinflussbar sind (gesetzlich und ver-
traglich geregelte Aufwände wie diverse Defizitbeiträge an den Kanton, Lohnanteile an Leh-
rerlöhne, Sozialwesen, Schulgelder, regionale Organisationen). Diese Positionen betragen 
über 50 % des gesamten Aufwands. Zusammen mit den Löhnen und den unabdingbaren Un-
terhaltsarbeiten an Strassen, Gebäuden und Maschinen schrumpft der direkt durch den Ge-
meinderat beeinflussbare Aufwand auf ca. 10 - 15 % des Gesamtbudgets. Es sind dies vor 
allem die Bereiche Verwaltung, Feuerwehr, Schule und Bauamt. 
 
Die Löhne wurden mit einer generellen Lohnerhöhung von 1.5 % budgetiert. Die definitive 
Festlegung der Löhne erfolgt anfangs Dezember 2022 durch den Gemeinderat. Veränderun-
gen von Stellenprozenten sind nicht erfolgt.  
 
Im Jahr 2023 laufen diverse Planungsarbeiten für spätere Investitionen weiter. Anhand der 
Planungsunterlagen können später die Kreditvorlagen ausgearbeitet werden (vor allem in den 
Bereichen Strassen, Gebäudeunterhalt und Hochwasserschutz), welche dann ab 2023 an den 
Gemeindeversammlungen traktandiert werden. 
 
Steuerertrag 
Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern basiert auf dem bisherigen Steuerfuss 
von 106 %. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft sind bekanntlich mo-
derater ausgefallen als ursprünglich befürchtet. Den Berechnungen liegen die Empfehlungen 
des Kantonalen Steueramtes zu Grunde.  
 
Die Steuerprognose basiert auf der Annahme, dass das Steuersoll um etwa 2.0 % höher aus-
fallen wird als der voraussichtliche Abschluss 2022. Darin berücksichtigt sind auch die negati-
ven Auswirkungen der Steuergesetzrevision 2022 (Erhöhung Pauschalabzug für Versiche-
rungsprämien und Sparkapitalzinsen sowie Tarifsenkung bei den juristischen Personen). 
Ebenfalls berücksichtigt wurde eine kleine Zunahme der Bevölkerung aufgrund der immer 
noch anhaltenden Bautätigkeit in Waltenschwil. Der budgetierte Gesamtsteuerertrag von  
CHF 7'681'500.00 liegt CHF 393‘000.00 unter dem Steuersoll der Rechnung 2021, was aber 
insbesondere damit begründet ist, dass im Jahr 2021 einige einmalige Ereignisse den Steuer-
ertrag stark positiv beeinflusst haben. 
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Die Steuerkraft unserer Gemeinde ist mit CHF 2‘444.00 pro Einwohner (Rechnung 2021) nach 
wie vor tief und liegt ca. CHF 400.00 unter dem kantonalen Mittel. 
 
Vorgesehene Investitionen 2023 (Auszug) 
 

 
 

 
 
Investitionen 2024 – 2028 (Finanzplan) 
 

 
 
Der Investitionsbedarf ist also in den nächsten Jahren reichlich vorhanden. 
 
 
Die Diskussion zu diesem Geschäft wird eröffnet: 
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Votant 8: Ich stelle fest, dass bei der Gemeindehauserweiterung mit einer Teuerung von  
6 % gerechnet wird. Prognosen sagen, dass es eine 3 % Teuerung geben wird. Den Ange-
stellten wollt ihr aber nur 1.5 % Lohnerhöhung geben. Dies bedeutet für das Personal einen 
grossen Verlust gegenüber der Teuerung. Wie kommt ihr auf die Erhöhung von 1.5 %? 
 
Zubler Simon: Die Lohnerhöhungen über 1.5 % war nach längerer Diskussion im Rat eine 
Kompromisslösung. Man darf diese Erhöhung nicht auf ein einziges Jahr anschauen. Auf die 
letzten 5 bis 10 Jahre hat das Personal die Teuerung im Durchschnitt ausgeglichen erhalten. 
 
 
Weiter wird das Wort nicht erwünscht. 
 
 
Antrag 
 
Finanzkommission und Gemeinderat beantragen, das Budget 2023 sei mit einem unverän-
derten Steuerfuss von 106 % zu genehmigen. 
 
 
Abstimmung 
 
Das Budget 2023 wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 106 % mit grosser Mehrheit 
und ohne Gegenstimme genehmigt. 
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20 13.08 Traktandum 5 
Verschiedenes 

 
 
Gemeindeammann Simon Zubler teilt mit, dass bevor zur allgemeinen Diskussion übergegan-
gen wird, der Gemeinderat über laufende Geschäfte orientiert. 
 
 
21 05.09 Energiesparmassnahmen 

Strom-Mangellage 

 
Gemeindeammann Simon Zubler informiert, dass der Gemeinderat diverse Sparmassnahmen 
für die Strom-Mangellage für den bevorstehenden Winter beschlossen hat. Die Gemeinde bit-
tet die Bevölkerung, wieder vermehrt Energiesparmassnahmen zu ergreifen. Schon einfache 
Massnahmen haben einen grossen Effekt wie beispielsweise Reduktion der Duschdauer oder 
Senkung der Raumtemperatur. Damit helfen Sie eine Strommangellage möglichst zu vermei-
den. Falls es zu einem Stromausfall kommt ist es wichtig, dass Sie über einen Notvorrat ver-
fügen: 

• Überprüfen Sie ihren Notvorrat und kaufen Sie Lebensmittel ein, die auch kalt gegessen 
werden können, oder verwenden Sie einen Grill für die Zubereitung von Mahlzeiten 

• Zum Notvorrat gehört eine Trinkwasserreserve von 9 Liter pro Person 

• Vorrat an benötigten Arzneimitteln und Hygieneartikeln 

• Kerzen / Taschenlampen und Batterien 

• Halten Sie eine Bargeldreserve, da sämtliche Zahlungssysteme nicht funktionieren werden 

• Sorgen Sie für eine mindestens halbe Tankfüllung bei den benötigten Fahrzeugen 

• Gebrauchen Sie ein batteriebetriebenes Radio 
 
Bitte beachten Sie, dass bei einem Stromausfall Telefon- und Mobiltelefonie nicht funktionie-
ren. Gehen Sie in Problemsituationen zu den Notfalltreffpunkten beim Bannegg-Treff oder 
beim FeuerWerk an der Titlisstrasse. 
 
 
 
22 12 Gemeindeangestellte 

Pensionierung Gürber Hugo, Mitarbeiter Werkhof 

 
Gemeindeammann Simon Zubler teilt mit, dass Gürber Hugo, Mitarbeiter im Werkhof, nach rund 
34jähriger Tätigkeit bei der Gemeinde Waltenschwil per 31. Dezember 2022 in den wohlverdienten 
Ruhestand treten wird. Gemeinderat und das gesamte Gemeindepersonal von Waltenschwil hat 
immer gerne mit ihm zusammengearbeitet. Für den langjährigen, engagierten Einsatz im Dienst 
der Öffentlichkeit wird der beste Dank ausgesprochen. Hugo Gürber wird für den weiteren Lebens-
weg alles Gute, Wohlergehen und beste Gesundheit gewünscht. 
 
Der Gemeinderat hat in Absprache mit dem Werkhof verschieden Neuorganisationen der zu 
leistenden Arbeiten vorgenommen. In Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb Wagenrain wer-
den verschiedene Aufgaben des Bauamtes künftig erledigt und Synergien geschaffen. Auf 
eine Anstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters beim Werkhof kann daher momentan verzich-
tet werden. 
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23 27.10 Schulführung 
Schulleitung Schule Waltenschwil 

 
Gemeinderätin Bettina Galbier Liechti informiert, dass sich auf die Stellenausschreibung für die 
offene Schulleitungsstelle verschiedene Bewerbungen eingegangen sind. Als neuer Schulleiter per 
Januar 2023 konnte Christian Breitschmid aus Merenschwand gewonnen werden. Der Gemeinde-
rat freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Schulleiter. 
 
Herr Breitschmid wird im ersten Anstellungsmonat durch den bisherigen Schulleiter ad interim, 
Reto Tschupp, unterstützt. Bis Ende Jahr 2022 wird die Schulleitung übergangsmässig weiter 
durch Reto Tschupp und Edith Frey im Job-Sharing übernommen. Der Gemeinderat dankt den 
Führungspersonen sowie der Schulverwaltung für die Sondereinsätze. 
 
 
 
 
 
24 13.08 Vizeammann Hans Rudolf Müller 

Verabschiedung 

 
Vizeammann Hans Rudolf Müller hat als Gemeinderat und Vizeammann nach 11jähriger 
Amtszeit demissioniert. Gemeindeammann Simon Zubler hält mit verschiedenen Fotos aus 
der Politik-Karriere von Hans Rudolf Müller einen Rückblick auf die vergangenen 11 Jahre. Mit 
sympathischen Worten werden die Verdienste von Hans Rudolf Müller rund um die Gemeinde 
Waltenschwil hervorgehoben. Für Hans Rudolf Müller wird nochmals das Feuerwerk anlässlich 
der Einweihung des „FeuerWerk“ in Bild und Ton abgespielt. 
 
Vizeammann Hans Rudolf Müller wird durch Gemeindeammann Simon Zubler ein Reise-Gut-
schein und ein Blumenstrauss im Namen der Einwohnergemeinde Waltenschwil überreicht 
(langer Applaus). 
 
Sichtlich gerührt, mit Stolz und Freude dankt Vizeammann Hans Rudolf Müller für die schönen 
Worte und das sehr schöne Geschenk (grosser Applaus). 
 
 
Dies waren die Informationen des Gemeinderates über die laufenden Geschäfte. 
 
 
Gemeindeammann Simon Zubler eröffnet die Diskussion unter dem Traktandum „Verschie-
denes“: 
 
Votant 9: In Waltenschwil sind 90 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren in der Fussballschule 
Waltenschwil begeisterte Sportler. Über 13 engagierte Trainer und Funktionäre führen in ihrer 
Freizeit die Jugendlichen in das Fussballhandwerk ein. Die Fussballschule Waltenschwil ist 
eine Unterorganisation des Fussballclub Wohlen. Sie übernimmt eine wichtige Funktion für die 
Gesundheit und die sinnvolle Freizeitbeschäftigung für die Waltenschwiler Kinder. Der Fuss-
ballplatz wird durch die Fussballschule stark beansprucht und ist sanierungsbedürftig. Er ist 
heute kaum mehr bespielbar. Die grosse Feuchtigkeit setzt dem Platz arg zu und man muss 
den Platz dadurch immer wieder sperren. Wahrscheinlich wäre ein Kunstrasen der neusten 
Generation die ideale Lösung. Auch eine gerinfügige Vergrösserung des Platzes sollte möglich 
sein, damit auch die reglementskonformen Spiele der D-Junioren durchgeführt werden könn-
ten. Diese Normen sollen erfüllt werden können. Die Verantwortlichen der Fussballschule ha-
ben auf eigene Initiative einen Architekten beigezogen, welcher die Vergrösserung entspre-
chend aufgezeichnet hat. Die Sanierung und Vergrösserung sollte auf der bestehenden Fläche 
möglich sein uns es ist keine Zonenerweiterung nötig. Es wurden maximale Baukosten von 
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CHF 500‘000.00 geschätzt. Vom Sport-Toto-Fonds könnte ein Beitrag von CHF 100‘000.00 
erwartet werden. Weiter könnten ca. CHF 50‘000.00 von Sponsoren und weiteren Beiträgen 
eingeholt werden. Die Nettoinvestition für die Gemeinde würde somit nur noch CHF 
350‘000.00 betragen. Die Qualtität des Platzes wäre damit für das ganze Jahr gut. Dies wäre 
sehr gut investitertes Geld in die sportliche Fitness unserer Kinder. Kinder, die Fussballspielen 
machen was für die Gesundheit und fördern die Kameradschaft. Sie lernen dabei auch zu 
verlieren. Der Gemeinderat wurde durch Vertreter der Fussballschule vor einem Jahr über 
dieses Vorhaben informiert.  
Gemäss geltendem Gemeindegesetz § 28 kann jeder Stimmberechtigte der Versammlung die 
Überweisung eines neuen Gegenstandes an den Gemeinderat zum Bericht und Antrag vor-
schlagen. Der vom Gemeinderat zu prüfende Gegenstand ist auf die Traktandenliste der 
nächsten Versammlung zu setzen. Ich stelle daher folgenden  
 
Überweisungsantrag 
Ich ersuche den Gemeinderat, der nächsten Gemeindeversammlung zur vorgeschlagenen 
Fussballplatzsanierung und -vergrösserung einen Bericht mit einem möglichen Kreditantrag 
zu erstatten. 
 
Zubler Simon: Ich kann zum vorliegenden Überweisungsantrag ergänzen, dass wir die Sa-
nierung und Ausbau des Fussballplatzes im Investitionsprogramm für das Jahr 2025 vorgese-
hen haben. Dies habe ich beim Budget 2023 bereits gezeigt. 
 
 
Abstimmung Überweisungsantrag 
Der nächsten Gemeindeversammlung ist über die Sanierung und Erweiterung des Fussball-
platzes ein Bericht mit einem möglichen Kreditantrag zu unterbreiten. 
 
39 Ja-Stimmen  /  33 Nein-Stimmen 
 
Der Überweisungsantrag ist somit angenommen. Der Gemeinderat wird der nächsten Einwoh-
nergemeindeversammlung einen entsprechenden Bericht mit einem allfälligen Kreditantrag 
unterbreiten. 
 
 
Das Wort wird weiter nicht gewünscht. 
 
 
Zum Schluss der heutigen Versammlung erinnert Gemeindeammann Simon Zubler noch an 
folgende Termine: 
 
15. bis 17.12.2022  Weihnachtsbaumverkauf, Fröschenteich 
17.12.2022    Weihnachtsbaumverkauf, Fulenbach 
22.06.2023    Einwohnergemeindeversammlung 
 
Gemeindeammann Simon Zubler dankt allen Anwesenden für ihr Mitmachen und das Ver-
trauen in den Gemeinderat. Er dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung 
für die stets gute Zusammenarbeit und die wertvolle Unterstützung. In den Dank eingeschlos-
sen werden auch das Bauamt, das Hauswartteam, alle Mitarbeiter der Schule sowie die Feu-
erwehr. Der Gemeindeammann dankt im Weitern allen Behörden- und Kommissionsmitglie-
dern und auch dem Trägerverein Bünzpark für ihren Einsatz im Dienst der Gemeinde. Einen 
besonderen Dank spricht er seiner Ratskollegin und den –kollegen aus. 
 
Gemeindeammann Simon Zubler wünscht allen Anwesenden besinnliche Feiertage und be-
reits heute einen guten Start ins neue Jahr. 
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Schluss der heutigen Gemeindeversammlung:  21.30 Uhr 
 
 
 

NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
Der Präsident         Der Aktuar 

 
 
 


